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d) (bisher Elrt. 5, litt, c Tie ©djulprüfung fft für
aEe Teilnehmer (auch ßehrtöchter) obltgatorifch in
folgenben gackern : Bluit'erfpradje (ßefen, §luffa|),
Steinen (Ropfredjnen, fdjrtftlicheS Steinen in Biffera
nnb angemanbten Beifpielen), einfädle Söudö^altuttg,
Nreihanbzeidfjnen, ferner für bie iedjnifdjen Berufs»
orten bas tedfjnifche Seinen. Tie Aufgaben foEen
beut Beruf ber Teilnehmer möglichft angepafst »erben
nnb im tecfmifdjen Betonen namentlich befielen in
ber ©lizzierung nach einem einfachen beruflichen SJtobeE

mit ©infchreibung ber Btahe. ; - ^
e) Tie Boten finb fünft lg im ßehrbrief nid&t mebr auf»

zuführen, fonbern jebem Teilnehmer fonft mitzuteilen
nnb im Stegtfter einzutragen nnb zwar in folgenben
Bezeichnungen : fehr gut — gut — ziemlich gut
genügenb — ungenügenb.

f) Tie fftefultate ber einzelnen Prüfungen finb bon ben

BrüfungSlreifen aUjährlich in gleichartige, Dorn Schmelz,
©emerbeberein zu liefernbe RontroEbücher einzutragen.

C. BerufSlebre.
5. Tie h- BunbeSbebörben finb zu erfudjen, ben Rrebit

für görberung her Berufslehre beim ÜDteifter angemeffen zu
erhöhen.

Begrünbung.
ad 1. Tte ßehrlingSprüfungen höhen, namentlich feitbem

fie burch ben Schweiz. ©emerbeberein einheitlich organifiert
nnb bom Bnnb fubbentioniert morben finb, in ïurzer Seit
eine erfreuliche ©ntmicftung genommen. Trohbem bebürfen
fie noch mehr als bisher ber ftaatlichen görberung. Stur

Ys—Y4 ber bie ßehrzeit botlenbenben jungen §anbwerler
nimmt an ben Prüfungen teil. Tie Teilnehmer finb btel» ;

fach BteifterSföhne ober fie hatten bas ©lüd, einen tüchtigen :

Bleifter zu finben ober zeichnen fleh aus burch befonbern |

©tfer, gleifs ober Talent, meShalb fie mit gutem Bertrattems
auf ihr Rönnen nnb SBiffen ber B^üfung fich unterziehen.

©0 lange bie Beteiligung an ben Prüfungen freimißig,
Werben biefe lein richtiges Btlb ber mirtlichen ßeiftnngen

anferer SBerlftaitlehre erzeigen. Ter haupifächltchfte Bated
ber Prüfungen, nämlich: ßehrling nnb ßehrmeifter zu ernftem

SBetteifer, zur getreuen gegenfeitigen ^Pflichterfüllung anzu»

fpornen, um bis zum ©chlufje ber ßehrzeit bie beftmögliche

ßeiftungSfähigleit zu erlangen — er mirb nicht erfüllt
merben, fo lange nicht bon Anbeginn an Bteifter unb ßehrling
miffen, bafs leßterer an ber ©chlufjprüfung ftch beteiligen

muff, bafe "hne ben SluSmeiS über biefe Brüfung bem jungen
Arbeiter bte Slnerfennnng als BerufSgenoffe berwetgert
merben lönnte. ©rft bie burch fiaatlic^e-©efefee unb Ber»

orbnungen anerlannte, obltgatorifche ßehrlingSprüfung mirb

biefer Snftitution ben Wahren SBert berleihen — erft ber

als amtliche Urlunbe geltenbe ßehrbrief mirb im 3n» unb

SluSlanb Slnfehen unb Bebeutung geminnen unb bem jungen
Slrbeiter mehr als bisher bie Thüren zu ben beffern TBerf»

flatten öffnen. s

TaS Obligatorium bebingt bie ©infehretbung ber ßehr»

linge zum Beginn ber ßehrzeit, ebentueE auch bie Tepofition
ber ßehrberiräge bei einem öffentlichen Organ (©eraeinbé»

lanzlei, ©emerbegerichtSlanzlei ober bergt), bamit ein Stegifter

über bie jemeilen in ber ©emeinbe aufgenommenen ßehrlinge

geführt merben lann.
©0 lange nicht ein fcljmeizerifcheS ©ewerbegefep bie

ftaatlich anerlannten obligatorifchen ßehrlingSprüfungen bor»

fchreibt, foEten fie burdj unfere ©eltionen auf fantonalem
Boben angebahnt merben. T)aS Spoftulat hat gemife bie

©hmpathien bieler Behörben unb Bollsllaffen für fich-

Neuenbürg unb ©enf finb uns bereits borangegangen, 3üri<h,
BSaabt unb fÇreiburg finb geneigt, bem Beispiele zu folgen.

Tarant bürfen wir mit guter Buberficht aEerfeitS nach btefem

Biele fireben.
ad 2. äßir müffen bahtn trachten, aEe RIaffen ber

Bcböllerung, namentlich aber biejenigen, meiere aEzeit mit

uns leben unb fdjaffen, für bie ßehrlingSprüfungen zu
intereffieren. Ties geflieht mohl am heften, inbem mir fie
Zur birelten Btitmirlung heranziehen. Bei ben feit ca. 80
Sahren befiehenben Nachprüfungen ber fchmeizerifdjen Buch»
bruefer ebenfo mohl mie bei ben ftaatlich organifierteu Sßrüf»

ungen in ben Rantonen Neuenbürg nnb ©enf hat fich bie

Bîitmirfung ber Slrbeiterfdöaft beftens bemährt. Sn genannten
Rantonen finb bie gewerblichen ©djiebSgertdbte (Prud'hom-
mes) bie leitenben Organe ber ßehrlingSprüfungen. ©ie
befteEen bie fÇa<hfEP»erteu î bon je brei ©sperten gehören
immer 1—2 bem Slrbeiterftanbe an, ohne bah fich biefer
©tanbeSunterfchieb mährenb ber Bmfung irgendwie be=

merlbar macht. SBenn bie ©emerbe» bezm. Bteifieröereine
bie ßehrlingSprüfungen burchführen, lönnen fie mohl ohne

©efahr ber SDtajjorifierung eine gutfinbenbe Btitmirlung ber
Slrbeiter eintreten laffen. Ter fdjmeizertfche ©emerbeberein
mirb in biefer Beziehung feine Borfdjriften auffteEen, fonbern
ben einzelnen ©eltionen anheimfteEen, in mie meit fie biefeS

Bofiulat zu bermirlltchen gebenlen.
ad 8. Sn ben meiften BrüfungSlreifen finb bereits feit

mehreren Sahren ßehrtöchter mit ©rfolg geprüft morben.
@S ift lein ©runb erfidjtlich, biefelben anbermärtS bon biefer
Snfiitution auSzufd&Iiefjen.

ad 4. TaS befteljenbe JßrüfungS»Eieglement (unb bamit
lonfeguentermeife auch hie Einleitung) foE nur in fo meit
rebibiert merben, als es gernäfj ben offenlunbig gemorbenen

Btängeln im ißrüfungSBerfahren notmenbig unb thunlich ift.
2Bir beantragen baber btoS menige, aber burch bie JßrapiS
als münfehbar erlannte Slenberungen.

ad a. Ta bie ßetnzeitbauer bei ben gemerblichen Be»

rnfSarten fehr berfchieben ift (IV2—4 Sabre), führt bie

bisher geltenbe Borfdjrift, bah bte ßehrzeit fpäteftenS neun
Btonate nach Elbhaltung ber Brüfung öoEenbet fein müffe,

zn ungerechten unb unlogtfcben Btahnahmen. @S lann z- S3-

bei P/2 Sahren ßehrgeitbaiter ein Teilnehmer zugelaffen
merben, ber erft bie ©älfte feiner ßehrzeit. abfolöiert hat,
mährenb ein ariberer, melcher über feiner ßehrzeit (b. h-

3 Sabre) abfolöiert hat, nicht zugelaffen merben barf. Tie
Brüfung foEte tn einem Bdtpunft ftattfinben, mo ber

ßehrling eine gemiffe Steife in feinen BerufSfenntniffen er»

langt, alfo ben gröberen Teil feiner ßehrzeit t)tnter fich hat.
TaS Berhältnis bon Ys abfolbierter ßehrzeit (2*/s Sahre
bei 3 Sahren BertragSbauer) halten mir für angemeffen.

§at ein Bemerber erft im §erb ft feine ßehrzeit öoEenbet, fo
lann er in ber Siegel gleichmoljl im üorhergehenben fÇrûhjahir
Zugelaffen merben.

©oEte bie Beteiligung an ben B^üfungen erheblich zu=

nehmen, (z. B. infolge Obligatorium), fo ift bie ©inführung
halbjährlicher Bt'üfungen (Nrühling unb §erbft nach bem

Beifpiele ©enfs) angezeigt unb mirb {einem B^üfungSlceife
öermehrt merben lönnen. (©chluh folgt).

2)er î^mctîeriî^e SeljmttritQ.
Berehrte ßeferl

@S fei mir geftattet, hierüber ein 28ort zu fpredjen. Seh

finbe eS für fehr notmenbig, bah berfelbe lorrigiert merbe,

bamit beftehenbe Btängel befeitigt unb burch beffere Bara»
graphen erfeht merben. §auptfächlich finb zu berühren bie

§§ 13 unb 15. @S liegen momentan zwei gäEe bor; einer

hier in SUtftätten, einer in ©t. ©aüen. Ter ßehrling beS

hiejigen BteifterS hat ohne triftigen ©runb eines fchönen

BîorgenS bas Söeite gefudjt; bie ßehrtodhter in einem Ron»

feltionSgef^äft in ©t. ©aEen ift auf einmal abgeretft in ihre

©eimat ins ©ngabin. Sn ben angeführten NäEen mar in
ben ßehrberträgen (§ 11) für unberechtigtes Austreten bor

Slblauf ber ßehrzeit eine ©ntfehäbigung an ben ßehrmeifter

borgefehen. Ter betreffenbe ßehrmeifter unb bie betreffenbe

ßehrmeifterin haben, gefiüfci auf § 11, wegen BertragSbruch
bie feftgefehte ©ntfchäbtgung berlangt; meil aber ber § 15
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6) (bisher Art. 5, M. c Die Schulprüfung ist für
alle Teilnehmer (auch Lehrtöchter) obligatorisch in
folgenden Fächern: Muttersprache (Lesen, Aufsatz),
Rechnen (Kopfrechnen, schriftliches Rechnen in Ziffern
und angewandten Beispielen), einfache Buchhaltung,
Freihandzeichnen, ferner für die technischen Berufs-
arten das technische Zeichnen. Die Aufgaben sollen
dem Beruf der Teilnehmer möglichst angepaßt werden

und im technischen Zeichnen namentlich bestehen in
der Skizzierung nach einem einfachen beruflicken Modell
mit Einschreibung der Maße. i âê

s) Die Noten find künftig im Lehrbrief nicht mehr auf-
zuführen, sondern jedem Teilnehmer sonst mitzuteilen
und im Register einzutragen und zwar in folgenden
Bezeichnungen: sehr gut — gut — ziemlich gut s

genügend — ungenügend. ' u

t) Die Resultate der einzelnen Prüfungen sind von den

Prüfungskreisen alljährlich in gleichartige, vom Schweiz.
Gewerbeverein zu liefernde Kontrollbücher einzutragen.

O. Berufslehre.
5. Die h. Bundesbehörden sind zu ersuchen, den Kredit

für Förderung der Berufslehre beim Meister angemessen zu
erhöhen.

Begründung,
aä 1. Die Lehrlingsprüfungen haben, namentlich seitdem

sie durch den Schweiz. Gewerbeverein einheitlich organisiert
und vom Bund subventioniert worden sind, in kurzer Zeit
eine erfreuliche Entwicklung genommen. Trotzdem bedürfen
sie noch mehr als bisher der staatlichen Förderung. Nur
i/z—i/á der die Lehrzeit vollendenden jungen Handwerker
nimmt an den Prüfungen teil. Die Teilnehmer sind viel- ^

fach Meisterssöhne oder sie hatten das Glück, einen tüchtigen >

Meister zu finden oder zeichnen sich aus durch besondern î

Eifer, Fleiß oder Talent, weshalb sie mit gutem Vertrauens
auf ihr Können und Wissen der Prüfung sich unterziehen.

W So lange die Beteiligung an den Prüfungen freiwillig,
werden diese kein richtiges Bild der wirklichen Leistungen

unserer Werkstattlehre erzeigen. Der hauptsächlichste Zweck

der Prüfungen, nämlich: Lehrling und Lehrmeister zu ernstem

Wetteifer, zur getreuen gegenseitigen Pflichterfüllung anzu-

spornen, um bis zum Schluße der Lehrzeit die bestmögliche

Leistungsfähigkeit zu erlangen — er wird nicht erfüllt
werden, so lange nicht von Anbeginn an Meister und Lehrling
wissen, daß letzterer an der Schlußprüfung sich beteiligen

muß, daß ohne den Ausweis über diese Prüfung dem jungen
Arbeiter die Anerkennung als Berufsgenosse verweigert
werden könnte. .Erst die durch staatliche-Gesetze und Ver-
Ordnungen anerkannte, obligatorische Lehrlingsprüfung wird
dieser Institution den wahren Wert verleihen — erst der

als amtliche Urkunde geltende Lehrbrief wird im In- und

Ausland Ansehen und Bedeutung gewinnen und dem jungen
Arbeiter mehr als bisher die Thüren zu den bessern Werk-

stätten öffnen. x

Das Obligatorium bedingt die Einschreibung der Lehr-

linge zum Beginn der Lehrzeit, eventuell auch die Deposition
der Lehrverträge bei einem öffentlichen Organ (Gemeinde-

kanzlei, Gewerbegerichtskanzlei oder dergl.), damit ein Register

über die jeweilen in der Gemeinde aufgenommenen Lehrlinge
geführt werden kann.

So lange nicht ein schweizerisches Gewerbegesetz die

staatlich anerkannten obligatorischen Lehrlingsprüfungen vor-
schreibt, sollten sie durch unsere Sektionen auf kantonalem

Boden angebahnt werden. Das Postulat hat gewiß die

Sympathien vieler Behörden und Volksklassen für sich.

Neuenburg und Genf sind uns bereits vorangegangen, Zürich,
Waadt und Freiburg sind geneigt, dem Beispiele zu folgen.
Darum dürfen wir mit guter Zuversicht allerseits nach diesem

Ziele streben.
aä 2. Wir müssen dahin trachten, alle Klassen der

Bevölkerung, namentlich aber diejenigen, welche allzeit mit

uns leben und schaffen, für die Lehrlingsprüfungen zu
interessieren. Dies geschieht Wohl am besten, indem wir sie

zur direkten Mitwirkung heranziehen. Bei den seit ca. 30
Jahren bestehenden Fachprüfungen der schweizerischen Buch-
drucker ebenso wohl wie bei den staatlich organisierten Prüf-
ungen in den Kantonen Neuenburg und Genf hat sich die

Mitwirkung der Arbeiterschaft bestens bewährt. In genannten
Kantonen sind die gewerblichen Schiedsgerichte (?ruä'stc>ra-
oass) die leitenden Organe der Lehrlingsprüfungen. Sie
bestellen die Fachcxperten; von je drei Experten gehören
immer 1—2 dem Arbeiterstande an, ohne daß sich dieser

Standesunterschied während der Prüfung irgendwie be-
merkbar macht. Wenn die Gewerbe- bezw. Meistervereine
die Lehrlingsprüfungen durchführen, können sie wohl ohne
Gefahr der Majorisierung eine gutfindende Mitwirkung der

Arbeiter eintreten lassen. Der schweizerische Gewerbeverein
wird in dieser Beziehung keine Vorschriften aufstellen, sondern
den einzelnen Sektionen anheimstellen, in wie weit sie dieses

Postulat zu verwirklichen gedenken.
aä 3. Ja den meisten Prüfungskreisen sind bereits seit

mehreren Jahren Lehrtöchter mit Erfolg geprüft worden.
Es ist kein Grund ersichtlich, dieselben anderwärts von dieser

Institution auszuschließen.
aä 4. Das bestehende Prüfungs-Reglement (und damit

konsequenterweise auch die Anleitung) soll nur in so weit
revidiert werden, als es gemäß den offenkundig gewordenen
Mängeln im Prüfungsverfahren notwendig und thunlich ist.

Wir beantragen daher blos wenige, aber durch die Praxis
als wünschbar erkannte Aenderungen.

aà a. Da die Lehrzeitdauer bei den gewerblichen Be-
rufsarten sehr verschieden ist (1^/z-4 Jahre), führt die

bisher geltende Vorschrift, daß die Lehrzeit spätestens neun
Monate nach Abhaltung der Prüfung vollendet sein müsse,

zu ungerechten und unlogischen Maßnahmen. Es kann z. B.
bei 1^2 Jahren Lehrzeitdauer ein Teilnehmer zugelassen

werden, der erst die Hälfte seiner Lehrzeit. absolviert hat,
während ein anderer, welcher über ^ seiner Lehrzeit (d. h.

3 Jahre) absolviert hat, nicht zugelassen werden darf. Die
Prüfung sollte in einem Zeitpunkt stattfinden, wo der

Lehrling eine gewisse Reife in seinen Berufskenntnissen er-

langt, also den größeren Teil seiner Lehrzeit hinter sich hat.
Das Verhältnis von ^/g absolvierter Lehrzeit (2(-z Jahre
bei 3 Jahren Vertragsdauer) halten wir für angemessen.

Hat ein Bewerber erst im Herbst seine Lehrzeit vollendet, so

kann er in der Regel gleichwohl im vorhergehenden Frühjahr
zugelassen werden.

Sollte die Beteiligung an den Prüfungen erheblich zu-
nehmen, (z. B. infolge Obligatorium), so ist die Einführung
halbjährlicher Prüfungen (Frühling und Herbst nach dem

Beispiele Genfs) angezeigt und wird keinem Prüfungskceise
verwehrt werden können. (Schluß folgt).

Der schweizerische Lehrvertrag.
Verehrte Leser!

Es sei mir gestattet, hierüber ein Wort zu sprechen. Ich
finde es für sehr notwendig, daß derselbe korrigiert werde,

damit bestehende Mängel beseitigt und durch bessere Para-
graphen ersetzt werden. Hauptsächlich sind zu berühren die

Z§ 13 und 15. Es liegen momentan zwei Fälle vor; einer

hier in Altstätten, einer in St. Gallen. Der Lehrling des

hiesigen Meisters hat ohne triftigen Grund eines schönen

Morgens das Weite gesucht; die Lehrtochter in einem Kon-
fektionsgeschäft in St. Gallen ist auf einmal abgereist in ihre

Heimat ins Engadin. In den angeführten Fällen war in
den Lehrverträgen (Z 11) für unberechtigtes AuStreten vor

Ablauf der Lehrzeit eine Entschädigung an den Lehrmeister

vorgesehen. Der betreffende Lehrmeister und die betreffende

Lehrmeisterin haben, gestützt auf § 11, wegen Vertragsbruch
die festgesetzte Entschädigung verlangt; weil aber der Z 15
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fich p toerttg praxis auSfpricht, fo mufjte ber ßehrmeifter
ben Sealing in feiner fèeimat (St. Shurgau) auffucfien unb
nor ©ericht belangen, inbern bann bas bortige ©ericht ein
©chtebSgericht ernannt. Ser Austrag beS anbern fÇaUeê ift
borberhanb berfdjoben bis auf weiteres. 3)er § 15 foßte
nach meiner Meinung burdj folgenben Anhängfel ergänzt
werben: (©chluhwort) Sag Urteil ift für beibe Seile ber*
binblidj. (Anhängfel :) 35er ©eridjtSort ift unter aßen Um*
ftänben am SBohnort beS ßehrmeifterS, wo ber Vertrag auS*

geführt wirb.
§ 13 foß audj geänbert werben, benn berfelbe wiberfpridjt

ben §§ 11 unb 12; benn mit angeführter Rataphlung ber

§§ 11 unb 12 ïommt ber ßehrmeifter in bebeutenben Aach*
teil. § 13 foß fjeifjen: „Sei Ableben beS ßehrmeifterS ober
beS ßeljrltngS ift ba§ im Sertrage [titulierte ßehrgelb pro
Rata beS SerttageS unb ber Seit auf ben Sag beS (Eintrittes
beS betreffenben ©reigniffeS p beregnen unb auSpgleidjen."

ÜDlßgen meine Anregungen beim ©chweij. ©ewerbeberein
©ehör finben, bamit ber fc^itoeigerifcEje Sefjrüertrag möglidjft
balb in berbefferter Auflage erscheine, benn baburd) wirb
bielen Unîoften unb ©treitigîeiten • borgebeugt werben.

£o<ha<htungSboß

3. U. 0ajer, Altftätten.

SerffSjiekstei.
©ihweiserifdje ßanbedauSfießung ©enf 1896. (VJlai

bis Qttober). ffahr*Sajen bon 3ürich nach ©ettf.
Reguläre SifletS:

Sia Siel* Reuenburg II. Stoffe III. Slaffe
einfache ffahrt 4 Sage gültig ffr. 20.20 ffr. 14.40
£in= unb Rücffahrt 10 Sage gültig gr. 30.15 ffr. 20(95

SSla SermRomont ober Siel= Vienenburg
einfadie [fahrt 4 Sage gültig ffr. 21.30 ffr. 15.20
(gin= nnb Vtütffabrt 10 Sage gültig ffr. 31.75 ffr. 22.05 :

©pei$tal*Sißet§ :
famt @intrittS=©oupon für bie AuSfteßung, Welche für bie

Rüclfahrt in ber AuSfteßung abgeftempelt werben müffen:
Sia Sern*Romont ober SieUReuenburg

$in* unb Rüclfahrt 5 Sage gültig II. Slaffe III. Slaffe
ffr. 26.55 ffr. 16.10

©pesiaUReiourbißetS pr halben Sape werben an Sinber
nicht abgegeben.

Runbreife=SißeiS:
Sie ©filtigïeitsbauer ber beftehenben fchWeijer. Runb»

reife=SifletS, welche ©enf berühren, mit Ausnahme ber fom*
binierbaren Runbreife*SifletS ift berboppelt.

®efeflfihaft8=Sißete:
SSia Sern*Romont ober Siel=Reu<hâtel

&in* nnb Rüclfahrt 5 Sage gültig II. Slaffe III. Slaffe
16— 60 qSerfonen ffr. 22.60 ffr. 15.25
61—120 „ gfr. 19.80 gfr. 15.05

121—180 „ ffr. 18.15 ffr. 14.05
über 180 „ ffr. 16.70 ffr. 12.20

SoßeltiwSißetS für ffabrilarbeiter eines unb beSfelben
©tabliffementeS mit ©ültigleitsbauer bon 5 Sagen (nur an
SBerltagen)

SSia Sem*Romont ober SiebVienenburg
$'.n* unb Rüclfahrt III. Stoffe

16— 60 SfSerfonen ffr. 13.65
61—120 „ 8fr. 12.20
über 120 „ 8fr.' 12.—

Sie gleichen Sebingungen gelten auch für Öochfdjulen.
©eparat* Abbrücle biefer 3ufammenfteßung lönnen im

offtjieflen SerïehrSbureau 3üri<h in ber Sßrfe bepgen werben.

©ewerbefdjulwefen. Ser ©ewerbeberein bes
SantonS Sujern richtet an bie Vlegiernng p §anben
beS ©rohen VlateS eine ©ingabe betreffenb ©inführung bon
gewerblichen fforibilbungSfdpIen auf bern ßanbe. «Solche

gewerbliche ffortbilbungSfdjulen wären pnächft an ben

SDlittelfdjulen p errichten. Ser Unterricht mühte unent*
geltlich fein unb würbe in ber Vleget fotgenbe ffächer um*
faffen: a) Vlealfächer: 1. ßefen unb Auffap; 2. Vlechnen
unb Suchhaltuug; 3. SaterlanbSîunbe, befonberS ©eographie
nnb SerfaffungSEunbe. b) 3etdjnen: 1. ffreihanbpidjnen ;
2. ßineargeichnen ; 3. geWerbli<h*te<hnif<heS Seltnen 5 Rio*
beßiereu.

— Sie ©ewerbefchule 30 e h i ï o n hat mit Seginn
beS neuen ©djuIfahreS einen bebeutenben Schritt borwärtS
geihan. Sie theoretifchen ffächer, Auffafc, Vlechnen nnb
Suchführung werben nicht mehr pr Aadjtptt, wo bie

©chüler bon beS SageS Arbeit ermübet unb abgefpannt,
bem getftigen Schaffen wentg ßuft unb fÇreube entgegenp*
bringen bermßgen, fonbern abenbs bon 5—7 Uhr erteilt.
Sro| biefer Vleuerung, bie bteßetcht manchem Vfleifter etwas
ungelegen ift, bie aber gewifj gute ffrüdjte bringen wirb,
ergibt fi<h eine bebeutenbe Sermehrung ber ©djülerphl.
Slit nächftem VJlonat beginnt auch wieber ein SurS in @e*

funbheitStehre unb Suchführung für Rtâbdjen.
— Sie gewerbl.ffortbilbungsfdjule ff I a »

Wil, welche burth Anglieberung beS Unterrichts in Such»
haltung unb ©efchäftslorrefponben^ eine wertboße ©rweiterung
erfahren hat, ift wieber eröffnet wofben unb erfreut fich
einer erhöhen gregueng, inbem bie fdjßne 3aht üott 35
©chülern am Unterricht teilnimmt, ber in anerfannt tüchtigen
§änben liegt unb ben beften ©rfolg erwarten läfet.

Sauwefen in Sern. Ser ©emeinberat hat bie ftäbtifche
Saubireïtion beauftragt, burch einen Architeften ©tubien über
ben Sau bißiger SSohnungen für ben VJlittelftanb p bret
unb mehr 3toacern auf ©emeinbelanb machen p laffen.
Son gefdjloffener Sebauung foß babei Umgang genommen
werben. Sie Käufer foßen höc^ftenS gweiftöcfcg fein unb
nach öerfchlebenen Sppen ©inpl», Soppel» unb Vtethenhäufer
erfteßt Werben. VJlinbeftenS bie Wülfte beS Souterrains ift
für §öfe unb ©arten p öerwenben.

Sauwefen in Sern. Am 26. Stai fanb im ©afthof
pm „Sreug" bie ©eneralberfammlung ber Aftionäre für
bißige SSohnhaufer ftatt. ©ie würbe burch ben Sorfihenben,
®rn. Sr. Sutoit, eröffnet. Ser SahreSberidjt erzeigt, bafe

bie ©ingänge an Vflietslnfen fi# auf 9983 ffr. beliefen.
Sie AuSftänbe auf 1. Sanuar 1896 betrugen nur ffr. 67. 25.
Sie Vtachfrage nach Sßohnungen war eine feljr grofee unb
ftets fteigenbe. Ser Reingewinn betrug gr. 3795. 90. 3t
©enforen würben bie §§. Saul oon ©reperj, Vlotar, unb
®. ©hriften, t&anbelSmann, erwählt. Sie wegen Ablauf ihrer
AmiSbauer abgetretenen SerwaltungSräte, bie §§. Sfarrer.
Dchfenbein unb ff. Rupf, Sßofamentier, nj^pen wieber gewählt

— Ser Serner ©emeinberat berlangt für bie ©rfteßung
einer brttten ©erie bon bißigen VSohnungen im Quartier
föoßigen einen ^rebit bon 130,000 ffr.

Sie ebangelifdje Äirchenpflege Söinterthur berlangt
bom ©ro^en Stabtrat einen érebit bon 60,000 ffr. pm
Antauf beS ©artenS bon §rn. alt Rationalrat Sr. ©ulpr.
Auf biefem hinter bem üDtufeumSgebäube befinblichen ®runb=
fiüdE foß ein ©efeßfchaftShauS erfteßt werben mit ßolalitäten
für Religionsunterricht, ©onntagSfdplen u. f. w, mit ßefe»
fälen unb womöglich mit einem großen Äonprtfaal.

Ser ©afthbf jum „ßöwen" in Vluti (3<h ber bon
einem Sonforttum erworben würbe, foß nun mit einem Soften*
aufwanbe bon ca. 100,000 ffr. geräumig unb ïomfortabeï
eingerichtet werben.

Sa§ Saubepartemeitt ©hut teilte im ©rofeen Rate mit,
bah Serfehr auf ber Serfamerftrahe für ffuhgänger Wieber
hergefteßt unb eine Rotbrücfe für ©tnfpänner in Angriff ge*
nommen fei.

Ser ©infturj ber Stüde ittt Serfamertubel. Rlinifter
unb alt SunbeSrat Sabier fdjrieb in feinem berühmten
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sich zu wenig präzis ausspricht, so mußte der Lehrmeister
den Lehrling in seiner Heimat (Kt. Thurgau) aufsuchen und
vor Gericht belangen, indem dann das dortige Gericht ein
Schiedsgericht ernannt. Der Austrag des andern Falles ist
vorderhand verschoben bis auf weiteres. Der Z 15 sollte
nach meiner Meinung durch folgenden Anhängsel ergänzt
werden: (Schlußwort) Das Urteil ist für beide Teile ver-
bindlich. (Anhängsel:) Der Gerichtsort ist unter allen Um-
ständen am Wohnort des Lehrmeisters, wo der Vertrag aus-
geführt wird.

Z 13 soll auch geändert werden, denn derselbe widerspricht
den Zs und 12; denn mit angeführter Ratazahlung der

ZZ 11 und 12 kommt der Lehrmeister in bedeutenden Nach-
teil. § 13 soll heißen: „Bei Ableben des Lehrmeisters oder
des Lehrlings ist das im Vertrage stipulierte Lehrgeld pro
Rata des Vertrages und der Zeit auf den Tag des Eintrittes
des betreffenden Ereignisses zu berechnen und auszugleichen."

Mögen meine Anregungen beim Schweiz. Gewerbeverein
Gehör finden, damit der schweizerische Lehrvertrag möglichst
bald in verbesserter Auflage erscheine, denn dadurch wird
vielen Unkosten und Streitigkeiten vorgebeugt werden,

hochachtungsvoll

I. U. S axer, Altstätten.

Verschiedenes.

Schweizerische Landesausstellung Genf 1896. (Mai
bis Oktober). Fahr-Taxen von Zürich nach Genf.

Reguläre Billets:
Via Viel-Neuenburg II. Kläffe III. Klasse

einfache Fahrt 4 Tage gültig Fr. 20.20 Fr. 14.40
Hin- und Rückfahrt 10 Tage gültig Fr. 30.15 Fr. 20(95

Via Bern-Romont oder Biel-Neuenhurg
einfache Fahrt 4 Tage gültig Fr. 21.30 Fr. 15.20
Hin- und Rückfahrt 10 Tage gültig Fr. 31.75 Fr. 22.05 r

Spezial-Billets:
samt Eintritts-Coupon für die Ausstellung, welche für die

Rückfahrt in der Ausstellung abgestempelt werden müssen:
Via Bern-Romont oder Biel-Neuenburg

Hin- und Rückfahrt 5 Tage gültig II. Klasse III. Klaffe
Fr. 26.55 Fr. 16.10

Spezial-Retourbillets zur halben Taxe werden an Kinder
nicht abgegeben.

Rundreise-Billets:
Die Gültigkeitsdauer der bestehenden schweizer. Rund-

reise-Billets, welche Genf berühren, mit Ausnahme der kom-
binierbaren Rundreise-Billets ist verdoppelt.

Gesellschafts-Billete:
Via Bern-Romont oder Biel-Neuchätel

Hin- nnd Rückfahrt 5 Tage gültig II. Klaffe III. Klaffe
16— 60 Personen Fr. 22.60 Fr. 15.25
61—120 „ Fr. 19.80 Fr. 15.05

121—180 „ Fr. 18.15 Fr. 14.05
über 180 „ Fr. 16.70 Fr. 12.20

Kollektiv-Billets für Fabrikarbeiter eines und desselben
Etablissementes mit Gültigkeitsdauer von 5 Tagen (nur an
Werktagen)

Via Bern-Romont oder Biel-Neuenburg
Hin- und Rückfahrt III. Klasse

16— 60 Personen Fr. 13.65
61—120 „ Fr. 12.20
über 120 „ Fr. 12.—

Die gleichen Bedingungen gelten auch für Hochschulen.

Separat-Abdrücke dieser Zusammenstellung können im
offiziellen Verkehrsbureau Zürich in der Börse bezogen werden.

Gewerbeschulwesen. Der Gewerbeverein des
Kantons Luzer.n richtet an die Regierung zu Handen
des Großen Rates eine Eingabe betreffend Einführung von
gewerblichen Fortbildungsschulen auf dem Lande. Solche

gewerbliche Fortbildungsschulen wären zunächst an den

Mittelschulen zu errichten. Der Unterricht müßte unent-
zeitlich sein und würde in der Regel folgende Fächer um-
fassen: s,) Realfächer: 1. Lesen und Aufsatz; 2. Rechnen
und Buchhaltung; 3. Vaterlandskunde, besonders Geographie
und Verfassungskunde, b) Zeichnen: 1. Freihandzeichnen;
2. Linearzeichnen; 3. gewerblich-technisches Zeichnen; 4. Mo-
dellierer.

— Die Gewerbeschule Wetzik o n hat mit Beginn
des neuen Schuljahres einen bedeutenden Schritt vorwärts
gethan. Die theoretischen Fächer, Aufsatz, Rechnen und
Buchführung werden nicht mehr zur Nachtzeit, wo die

Schüler von des Tages Arbeit ermüdet und abgespannt,
dem geistigen Schaffen wenig Lust und Freude entgegenzu-
bringen vermögen, sondern abends von 5—7 Uhr erteilt.
Trotz dieser Neuerung, die vielleicht manchem Meister etwas
ungelegen ist, die aber gewiß gute Früchte bringen wird,
ergibt sich eine bedeutende Vermehrung der Schülerzahl.
Mit nächstem Monat beginnt auch wieder ein Kurs in Ge-
sundheitslehre und Buchführung für Mädchen.

— Die gewerbl. Fortbildungsschule Fla-
wil, welche durch Angliederung des Unterrichts in Buch-
Haltung und Geschäftskorrespondenz eine wertvolle Erweiterung
erfahren hat, ist wieder eröffnet worden und erfreut sich

einer erhöhten Frequenz, indem die schöne Zahl von 35
Schülern am Unterricht teilnimmt, der in anerkannt tüchtigen
Händen liegt und den besten Erfolg erwarten läßt.

Bauwesen in Bern. Der Gemeinderat hat die städtische

Baudirektion beauftragt, durch einen Architekten Studien über
den Bau billiger Wohnungen für den Mittelstand zu drei
und mehr Zimmern auf Gemeindeland machen zu lassen.

Von geschlossener Bebauung soll dabei Umgang genommen
werden. Die Häuser sollen höchstens zweistöckig sein und
nach verschiedenen Typen Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser
erstellt werden. Mindestens die Hälfte des Bauterrains ist
für Höfe und Gärten zu verwenden.

Bauwesen in Bern. Am 26. Mai fand im Gasthof
zum „Kreuz" die Generalversammlung der Aktionäre für
billige Wohnhäuser statt. Sie wurde durch den Vorsitzenden,
Hrn. Dr. Dutoit, eröffnet. Der Jahresbericht erzeigt, daß
die Eingänge an Mietzinsen sich auf 9983 Fr. beliefen.
Die Ausstände auf 1. Januar 1896 betrugen nur Fr. 67. 25.
Die Nachfrage nach Wohnungen war eine sehr große und
stets steigende. Der Reingewinn betrug Fr. 3795. 90. Zu
Censoren wurden die HH. Paul von Greyerz, Notar, und
G. Christen, Handelsmann, erwählt. Die wegen Ablauf ihrer
Amtsdauer abgetretenen Verwaltungsräte, die HH. Pfarrer
Ochsenbein und F. Rupf, Posamentier, wurden wieder gewählt.

— Der Berner Gemeinderat verlangt für die Erstellung
einer dritten Serie von billigen Wohnungen im Quartier
Holligen einen Kredit von 130,000 Fr.

Die evangelische Kirchenpflege Winterthur verlangt
vom Großen Stadtrat einen Kredit von 60,000 Fr. zum
Ankauf des Gartens von Hrn. alt-Nationalrat Dr. Sulzer.
Auf diesem hinter dem Museumsgebäude befindlichen Grund-
stück soll ein Gesellschaftshaus erstellt werden mit Lokalitäten
für Religionsunterricht, Sonntagsschulen u. s. w, mit Lese-
sälen und womöglich mit einem großen Konzertsaal.

Der Gasthof zum „Löwen" in Riiti (Zch der von
einem Konsortium erworben wurde, soll nun mit einem Kosten-
aufwande von ca. 100,000 Fr. geräumig und komfortabel
eingerichtet werden.

Das Baudepartement Chur teilte im Großen Rate mit,
daß der Verkehr auf der Versamerstraße für Fußgänger wieder
hergestellt und eine Notbrücke für Einspänner in Angriff ge-
nommen sei.

Der Einsturz der Brücke im Versamertobel. Minister
und alt Bundesrat Bavier schrieb in seinem berühmten


	Der schweizerische Lehrvertrag

